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Mit seiner Resolution E/5(I)1 rief der UN-Wirtschafts- 
und Sozialrat (ECOSOC) die Menschenrechtskom-
mission (HR-Kommission) ins Leben und erteilte ihr 
im Punkt 2. jener Resolution die folgende Agenda: 
 

 
 
Indem die UN-Generalversammlung (UNGA) in ih-
rer Resolution A/RES/43(I)2 festhielt, was folgt: 
 

, 
 
war klargestellt, dass mit der Bill of Rights in der 
oben zitieren Resolution 5(I) des ECOSOC eine Er-
klärung und keine Konvention gemeint war. Das 
obige Zitat daraus geht auf den Bericht der 

 
1 Vom 26. November 1946; www.undocs.org/E/RES/5(I).  

2 Vom 11. Dezember 1946; www.undocs.org/A/RES/43(I).  

3 36; Www.undocs.org/PC/20. 

4 Siehe diese in A/RES/217(III); www.undocs.org/A/RES/217(III).  

5 Oder mit dem ersten Erwägungsgrund der Präambel der UDHR exakter: die Mitglieder der menschlichen Familie; 

 

Preparatory Commission3 der Vereinten Nationen 
(UNO) zurück. 
 
Eine (bloße) Erklärung hat im Unterschied zur Kon-
vention die Eigenschaft, nicht notwendigerweise 
rechtsverbindlich zu sein. Erklären lässt sich nur ein 
Wissen um (relevante) Umstände. Eine gemein-
schaftliche Erklärung von Menschenrechten enthält 
daher eine Wissenserklärung, dass die darin ge-
nannten Menschenrechte aufrecht sind, bestehen 
und allgemein verbindlich gelten. 
 
Vorwegzunehmen ist hier, dass die auf der Arbeit 
der HR-Kommission fußende Allgemeine Men-
schenrechtserklärung der UNO4 (Universal Declara-
tion of Human Rights - UDHR), wie sogleich näher 
zu zeigen sein wird, rechtsverbindlich ist. 
 
Die Annahme der UDHR durch die UNGA in der zi-
tierten Resolution 217(III) stützt sich kompetenzmä-
ßig auf die Artikel 11, 55, 56 und 60 UN-Charta. Zur 
Klarstellung sei hier kurz auf Artikel 11 Absatz 1 UN-
Charta eingegangen; dieser lautet: 
 

The General Assembly may consider the 
general principles of co-operation in the 
maintenance of international peace and se-
curity, including the principles governing dis-
armament and the regulation of armaments, 
and may make recommendations with re-
gard to such principles to the Members or to 
the Security Council or to both. 

 
Die Grundsätze, nach denen die menschlichen Be-
wohner dieses Planeten5, namentlich zugunsten al-
ler Völker, mit Menschenrechten ausgestattet sein 
sollen, stellen zweifelsfrei solche dar, welche die Zu-
sammenarbeit in der Wahrung internationalen Frie-
dens und solcher Sicherheit betreffen. Die UNGA ist 
daher kompetent, diese Grundsätze zu erwägen 

http://www.undocs.org/E/RES/5(I)
http://www.undocs.org/A/RES/43(I)
http://www.undocs.org/PC/20
http://www.undocs.org/A/RES/217(III)
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(consider6) und darüber an die Mitgliedstaaten Emp-
fehlungen abzugeben. 
 
Was ich aber erwäge7, das muss zuerst seiner Na-
tur, seinem Inhalt und seinem Charakter nach fest-
stehen: vorher kann ich es nicht erwägen. Daraus 
folgt, dass die UNGA nach Artikel 11 die Kompetenz 
hat, solche Grundsätze festzustellen, und zwar all-
gemein verbindlich. (Unverbindlich, da bloß empfeh-
lenden Charakter haben allein die daraus resultie-
renden Empfehlungen, welche die GA der Internati-
onalen Gemeinschaft unterbreitet, und welche etwa 
Vorschläge beinhalten, diese bestehenden Grunds-
ätze zu kodifizieren oder – wo dies zulässig ist - zu 
modifizieren.) 
 
Diese Verbindlichkeit der UDHR ergibt sich ferner 
daraus, dass die Menschenrechte ausdrücklich im 
Artikel 55 UN-Charta8 genannt sind, sodass der 
UNGA im Verein mit den Bestimmungen der Artikel 
56 und 60 UN-Charta auch demnach die Kompe-
tenz zukommt, Menschenrechte verbindlich festzu-
stellen. Hinzukommt, dass Menschenrechte als Pro-
dukte natürlicher Rechtsgrundsätze a priori gelten, 
zu ihrer Geltung also weder einer vertraglichen An-
erkennung noch Kodifizierung bedürfen, was sich 
auch aus dem dritten Erwägungsgrund zur UDHR 
ergibt; er lautet:  
 

Whereas it is essential, if man is not to be 
compelled to have recourse, as a last resort, 
to rebellion against tyranny and oppression, 

 
6 Siehe etwa WHITNEY, V, 1207: to fix the mind upon, with a view to careful examination; https://archive.org/stream/centurydictipt500whitu-

oft#page/1207/mode/1up.  

7 Vgl. Online-Duden: prüfend, abwägend überlegen, durchdenken; in Betracht ziehen; https://www.duden.de/rechtschreibung/erwaegen.  

8 Http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html.  

9 E/38/REV.1 vom 21. Mai 1946; www.undocs.org/E/38/REV.1. 

10 E/HR/1 vom 12. Februar 1946; www.undocs.org/E/HR/1.  

11 E/HR/3 vom 26.April 1946; www.undocs.org/E/HR/3.  

12 Diese Formulierung lautet: 

 
13 Vom 10. Dezember 1946; www.undocs.org/A/234.  

14 Www.undocs.org/A/148.  

15 E/RES/151(VII); www.undocs.org/E/RES/151(VII).  

16 12; www.undocs.org/E/800.  

that human rights should he protected by the 
rule of law. 

 
In ihrem ersten Bericht9 an den ECOSOC erwähnt 
die HR-Kommission sowohl ein von Kuba und Groß-
britannien stammendes Papier10, das einen ersten 
Umriss eines Katalogs von Menschenrechten ent-
hält, nämlich unter anderem das Verlangen nach ei-
nem Recht, to choose his ruler and to share in the 
government of his country; als auch ein weiteres 
Entwurfspapier11 von Panama, das schon weiter ge-
hend formuliert12. 
 
Das im obigen Zitat der Resolution 43(I) der UNGA 
erwähnte Dokument eines Entwurfs einer Erklärung 
fundamentaler Rechte (A/23413) verweist hinsicht-
lich eines Entwurfstextes auf das Dokument 
A/14814, in dem es in einem Artikel 16 insoweit iden-
tisch heißt. 
 
Mit seiner Resolution vom 26. August 194815 be-
schloss der ECOSOC schließlich, was folgt: 
 

 
 
Der angesprochene Entwurf findet sich im Doku-
ment E/80016 vom 28. Juni 1948. 

https://archive.org/stream/centurydictipt500whituoft#page/1207/mode/1up
https://archive.org/stream/centurydictipt500whituoft#page/1207/mode/1up
https://www.duden.de/rechtschreibung/erwaegen
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html
http://www.undocs.org/E/38/REV.1
http://www.undocs.org/E/HR/1
http://www.undocs.org/E/HR/3
http://www.undocs.org/A/234
http://www.undocs.org/A/148
http://www.undocs.org/E/RES/151(VII)
http://www.undocs.org/E/800
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Eine Version dieser Rechtsdefinition, welche sich 
hier nicht durchsetzen konnte, enthielt die Bogotá 
Erklärung (E/CN.4/12217); sie lautete: 
 

 
 
Durchgesetzt hat sich hingegen jene Fassung des 
heutigen Artikels 21 der UDHR, der auf den in sei-
nem Original in Französisch gehaltenen Bericht des 
Dritten Komitees der UNGA (A/77718, Artikel 2219) 
zurückgeht und lautet: 

 

 
17 Vom 10. Juni 1948; www.undocs.org/E/CN.4/122.  

18 Vom 7. Dezember 1948; www.undocs.org/A/777.  

19 Der Wortlaut ist der folgende: 

 

bzw. in der englischen Übersetzung: 

 
20 Siehe dazu das Dokument A/C.3/296/REV.1; www.undocs.org/A/C.3/296/REV.1.  

21 Www.undocs.org/A/777.  

22 Www.undocs.org/A/PV.142.  

23 A/C.3/SR,88 bis 116, A/C.3/SR.119 bis 170 und A/C.3/SR.174 bis 178. 

 
Dessen Fassung des dritten Absatzes spendierte 
die russische Delegation20.  
 
Sie ist – abgesehene von der dortigen Artikelbe-
zeichnung mit 21 - identisch mit jener der UDHR in 
A/RES/217(III). 
 
Wie dessen Bericht an die UNGA vom 7. Dezember 
1948 (A/77721) zu entnehmen ist, beschloss letztere 
in deren 142. Sitzung (A/PV.14222), den Bericht des 
UNOSOC E/800 samt zugehöriger Dokumente dem 
Dritten Komitee zur Erörterung und Berichterstat-
tung zuzuweisen. Im genannten Bericht A/777 wird 
rücksichtlich der Diskussion im Komitee, der einzel-
nen Artikel des Entwurfs der Menschenrechtserklä-
rung auf eine Reihe von Protokollen der Sitzungen23 
des Dritten Komitees verwiesen. 
 

http://www.undocs.org/E/CN.4/122
http://www.undocs.org/A/777
http://www.undocs.org/A/C.3/296/REV.1
http://www.undocs.org/A/777
http://www.undocs.org/A/PV.142
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Die Diskussion über den Artikel 19 (aus E/800) ent-
halten die Protokolle der 132.24, 133.25 und 134.26 
Sitzung. In deren erstem wird auf das Dokument 
A/C.3/296/REV.127 hingewiesen, in welchem sich 
eine Zusammenfassung der Urfassung (laut E/800) 
sowie der zu Artikel 19 vorgeschlagenen Änderun-
gen findet. Daraus soll nun im Folgenden jeweils zi-
tiert werden: 
 
Die russische Delegation schlug demnach zu-
nächst vor28, dem Absatz 3 des Artikels 19 folgen-
den Text29 anzuschließen. 
 
Die Konformität mit dem Volkswillen wird hier zur 
bloßen Erwägung seiner. Urheber der Erwägung 
soll außerdem (nicht die Regierung, sondern) der 
Staat sein, welcher erstere und das Volk einschließt. 
Damit wird klargestellt, dass mündige (aktive und 
passive) Wahl Selbstkritik und -reflexion voraus-
setzt; denn nur unter dieser Voraussetzung solcher 
politischen Reife der Person kann die Wahl univer-
sell und gleich sein: nämlich unter solcherart Reifen. 

 
24 A/C.3/SR.132; www.undocs.org/A/C.3/SR.132.  

25 A/C.3/SR.133; www.undocs.org/A/C.3/SR.133.  

26 A/C.3/SR.134; www.undocs.org/A/C.3/SR.134.  

27 Www.undocs.org/A/C.3/296/REV.1.  

28 E/800, 43. 

29 Nämlich: 

 
30 A/C.3/232; www.undocs.org/A/C.3/232 

31 Nämlich: 

 

 
bzw. in englischer Übersetzung: 

 
32 Siehe dazu weiter unten! 

33 A/C.3/244/REV.2; www.undocs.org/A/C.3/244/REV.2   

34 Nämlich: 

 

 
Kuba brachte ein30, dessen Absatz 1 neuzufassen, 
sodass er laute, wie folgt31. 
 
Indem Kuba hier die freie Wahl mit der Geschäftsfä-
higkeit (der Wähler und der Wählbaren) junktimiert, 
postuliert es de facto eine weitreichende Restriktion 
in der Zuerkennung solcher Geschäftsfähigkeit in 
der heutigen westlichen Welt kollektiver Geistes-
krankheit; was eine Alternative zur von mir postulier-
ten Stimmgewichtung32 darstellt. 
 
Frankreich wollte den Absatz 3 wie folgt neugefasst 
sehen33, 34. 
 
Auch diese Version wurde nicht angenommen, 
obschon ihr Telos sich auch im angenommenen 
Text wiederfindet: zumindest, was die Grundlage 
des Volkswillens für die Autorität der Regierung an-
geht, wobei die Endfassung (… the basis …) noch 
mehr betont, dass der Volkswille bestenfalls Richt-
schnur, nicht aber in Stein gemeißeltes Dogma ist, 

http://www.undocs.org/A/C.3/SR.132
http://www.undocs.org/A/C.3/SR.133
http://www.undocs.org/A/C.3/SR.134
http://www.undocs.org/A/C.3/296/REV.1
http://www.undocs.org/A/C.3/232
http://www.undocs.org/A/C.3/244/REV.2
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auf welcher Basis nämlich die Regierungsautorität 
lediglich aufbaut, was schon an sich eigenkreative 
Ausgestaltung zulässt, solange erstere letztere nur 
zu tragen vermag, wobei die Frage, wer im Rahmen 
der Wahlen für das Volk seine Stimme abgibt, auch 
hier zentral ist und daher bewusst Abstand genom-
men wird: von Größen wie Gleichheit oder Univer-
salität. Stattdessen wird Freiheit und Echtheit der 
Wahlen verlangt. Eine Wahl etwa, in der Idioten 
stimmberechtigt sind, muss ihren thematischen und 
inhaltlichen Anforderungen nach derart herabge-
setzt sein, dass sie gegenüber der Hochgeistigkeit 
nicht mehr als frei anzusehen ist. Siehe dazu so-
gleich den Vorschlag Schwedens! 
 
Kolumbien und Costa Rica wollten einen weiteren 
Absatz 4 hinzufügen35, der da lautete, wie folgt36. 
 
Dieser Text ist wohl vor allem deshalb nicht Fleisch 
geworden, weil das Regierungs-Oppositions-Spiel, 
das in westlichen Demokratien heutigen Zuschnitts 
gepflogen wird, schon damals als Verzerrung der 
Wahrheit und Vergewaltigung der politischen Ver-
nunft vorhergesehen worden war, braucht doch zum 
einen eine durch wirklich effiziente Wahlen erkorene 
Regierung keine Opposition und erweist sich daher 
zum anderen eine solche Opposition bloß als Per-
petuierung eines Schlagabtausches pseudo-politi-
scher Inkompetenz und Korrumpierbarkeit. Brauch-
bar sind hingegen die Postulate nach Gleichheit 
wahltechnischer Möglichkeiten und des Zuganges 
zu Propagandamitteln: Doch diese finden ohne wei-
teres im Attribut echt (genuine) Platz, wie es in der 
Endfassung gebraucht wird. Denn eine Wahl, in der 
nicht jeder Fähige dieselben Mittel hat, auf sich und 
seine Fähigkeit aufmerksam zu machen, kann nicht 
als echt bezeichnet werden, zumal zu wählen urei-
gentlich volle Auswahl unter allen derart Fähigen vo-
raussetzt. 
 

 
35 A/C.3/248; www.undocs.org/A/C.3/248 

36 Nämlich: 

 
37 A/C.3/SR.132 vom 11. November 1948. 

38 A/C.3/252; www.undocs.org/A/C.3/252: 

In der 132. Sitzung des Dritten Komitees37 trug 
Costa Rica vor, was folgt: 
 

 
 
Dem ist, wie gesagt, zu entgegnen: auch, dass ein 
Recht auf Opposition in Wahrheit keine (notwen-
dige) Komplettierung des Wahlrechts darstellt, son-
dern deren Gegenteil, die Aushöhlung. Regierung 
ist in der UDHR als umfassender Begriff aufzufas-
sen, der sowohl die höchste Verwaltung als auch die 
Gesetzgebung und die Jurisdiktion umfasst. Wie 
diese drei Gewalten voneinander abhängen und ins-
besondere einander kontrollierend ineinandergrei-
fen, ist letztlich eine Frage des Staatsrechts bzw. 
Verfassungsrechts und nicht des Völkerrechts. Das 
Dritte Komitee hat daher gut daran getan, diesen 
Vorschlag zu verwerfen, denn was eine aus echten 
Wahlen hervorgegangene Regierung ist, sorgt 
selbst dafür, dass wechselseitige Kontrolle unter 
den Gewalten wirksam herrscht und Opposition als 
somit als überflüssig und überdies auch destruktiv, 
nämlich die Staatsgewalt untergrabend entlarvt 
wird.  
 
Schweden wollte den bestehenden Text des Absat-
zes 3 wie folgt (unterstrichen) ergänzen38: 

http://www.undocs.org/A/C.3/248
http://www.undocs.org/A/C.3/252
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Laut dem Protokoll der 132. Sitzung des Dritten Ko-
mitees führte Schweden dazu aus, wie folgt: 
 

 
 
Wir halten dies für selbsterklärend, sodass ihm bloß 
hinzuzufügen ist, dass mit Primitivität wohl nicht 
jene von sogenannten Ureinwohnern gemeint sein 
kann. Ganz im Gegenteil entspricht das, was dort 
um ein Lagerfeuer debattiert worden ist, weit eher 
echtem Wahlverfahren als die auf numerische 
Mehrheit abzielende, jedwede Auswahl sowohl un-
ter fähigen Personen als auch unter wirksamen und 
notwendigen Themen vermissenlassende univer-
selle und gleiche (im Sinne von unbegrenzt allge-
meine) Stimmabgabe.  
 
Ägyptens Vorschlag39 für einen neugefassten Ab-
satz 3 lautete wie folgt40. 
 
Damit sprach Ägypten Großes an: Eine Regierung, 
die aus unfähigen Idioten gebildet ist, kann nicht frei 
sein; denn sie hat ständigen Bedarf, ihre Unfähigkeit 

 

 
39 A/C.3/264; www.undocs.org/A/C.3/264 

40 Nämlich: 

 
bzw. in englischer Übersetzung: 

 
41 A/C.3/268; www.undocs.org/A/C.3/268.  

42 Nämlich: 

 

zu verbergen, weshalb sie auf den Rat und die Tat 
Dritter angewiesen ist, die dabei im Hintergrund un-
erkannt bleiben, obschon sie die eigentliche Regie-
rung bilden: welche aus demselben Grund ebenso 
wenig frei ist wie die gewählte. 
 
Uruguays Kommentar41 zum Artikel 19 in der Fas-
sung des Berichts E/800 war der folgende42. 
 
Wenn nun die russische Vertretung in der 132. Sit-
zung, was folgt, ausführte: 
 

, 
 
dann tat sie, wie oben dargelegt, nicht nur allen von 
ihr darin genannten anderen Vertretungen Unrecht, 
sondern determinierte zugleich auch mit, welche 
Bedeutung den von ihr so hervorgehobenen Begrif-
fen der Universalität und der Gleichheit der Wahlen 
beizumessen ist. Denn wenn, was anzunehmen ist, 
der russische Vorschlag der russischen Auffassung 
zufolge vollständig in allen Punkten sein sollte, wäh-
rend die von ihm kritisierten anderen Vorschläge da-
hinter zurückblieben, ohne aber Sinnloses oder gar 

http://www.undocs.org/A/C.3/264
http://www.undocs.org/A/C.3/268
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Verwerfliches zu enthalten, dann ist davon auszu-
gehen, dass der vollständige russische Vorschlag 
auch all das enthält, was die anderen Vorschläge, 
wenn auch bloß implizit, enthalten. 
 
Wenn nun also die Endfassung in A/RES/217(III) 
wie folgt lautet: 
 

, 
 
ist klar, welche Bedeutung dem oben zitierten russi-
schen Statement auch insofern zukommt, als es auf 
Vorschläge zu sowohl dem Absatz 1 als auch dem 
Absatz 3 Bezug nimmt und diese dem russischen 
Vorschlag gegenüberstellt, der allein Absatz 3 be-
trifft. Damit erhellt nämlich, was sich an sich von 
selbst versteht: Die Wahl der Repräsentanten nach 
Absatz 1 ist nicht dasselbe wie die Auswahl nach 
Absatz 3, welche dem Ausdruck des Volkswillens 
dienen soll, auf dem die Autorität der Regierung ba-
siert; bzw. ist sie in praxi allenfalls dort dasselbe, wo 
die oben zitierten Bedenken Schwedens greifen. 
 
Während also für die Wahlen der Repräsentanten 
das Attribut, dass sie frei sein sollen, nach dem oben 
Gesagten völlig hinreicht, haben jene, welche den 
Ausdruck des Volkswillens über die Regierungsge-
walt bezwecken, frei und echt zu sein und zwar ver-
mittelst universellen und gleichen Stimmrechts. 
 
Dass lediglich von den letzteren ausdrücklich ge-
sagt wird, dass sie periodisch zu sein haben, ergibt 
durchaus Sinn, wenn man berücksichtigt, dass 
(nach dem oben Gesagten) echte Regierungen 
selbst dafür sorgen, dass Vakanzen entstehen, wo 
dies notwendig ist, und solche aufgefüllt werden, na-
mentlich durch freie Wahlen, wo dies erforderlich 
wird, sodass die verfassungsrechtliche zeitliche Be-
grenzung von Regierungsperioden bzw. -

 
43 Self-determination of peoples. 

amtszeiten an sich sinnwidrig ist, während sich von 
selbst versteht, dass Vakanzen zu füllen sind, und 
allein der Volkswille periodisch, nämlich angepasst 
an sich verändernde Lebensverhältnisse erhoben 
werden soll. 
 
Zum oben erörterten Oppositionstheater führt der 
russische Kommentar in der 132. Sitzung ganz in 
obigem Sinne aus, was folgt: 
 

 
 
Ein Hinweis, der keiner näheren oder weiteren Er-
läuterung bedarf. 
 
Frankreich aber begründete seinen Vorschlag, wie 
oben zitiert, in dieser Sitzung folgendermaßen: 
 

 
 
Dass der Volkswille ganz im Einklang mit dem Recht 
auf Selbstbestimmung, wie es in Artikel 1 Absatz 2 
UN-Charta43 verankert ist, richtigerweise als ein 
Ganzes zu betrachten und zu berücksichtigen ist, 
führt zu der Frage, was der Volkswille denn sei, bzw. 
wer ihn legitimer Weise zum Ausdruck bringt. Man 
wird mit Fug und Recht sagen dürfen, dass der 
Volkswille nicht berücksichtigt wäre, wenn ge-
schieht, was die numerische Mehrheit der geistig 
minder Bemittelten will; dass er hingegen gut be-
rücksichtigt wird, wenn die Regierung sich nach 
dem hält, was die geistigen Eliten des Volks wollen. 
Denn ein gesundes Volk, eine gesunde numerische 
Mehrheit tut, was dessen Beste vorgeben. 
 
Im Übrigen zeigt auch dieses Statement, dass mit 
den Wahlen laut Absatz 1 des Artikels 19 etwas 
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anderes gemeint ist als mit der Auswahl nach des-
sen Absatz 3, denn andernfalls hätte Frankreich, 
das den Text des Absatzes 1 (E/800) ausdrücklich 
guthieß, in seinem eigenen Vorschlag zu Absatz 3 
nicht nochmals das Attribut free setzen müssen. 
 
Immerhin kommt darin aber auch zum Ausdruck, 
dass die Wendung universal and equal synonym für 
free steht, woraus angesichts der Tatsache, dass 
numerische Mehrheiten aufgrund der Normalvertei-
lung der Intelligenz zu Gewalt tendieren, folgt, dass 
unter diesem free (insbesondere im Absatz1) eine 
Prozedur zu verstehen ist, die gewährleistet, dass 
sich die Intelligenz als jene menschliche Größe, wel-
che Effizienz und somit Überleben gewährleistet, 
durchsetzt, obschon sie in numerischer Unterlegen-
heit steht. Dies lässt sich nur bewerkstelligen, indem 
entweder Stimmen gewichtet werden oder aber, wie 
oben schon angesprochen, Tölpel und andere Un-
fähige vom Wahlrecht ausgenommen werden, oder 
aber, als dritte Alternative, mitnichten Wahlgeheim-
nis gilt, sondern offene Wahl, welche sicherstellt, 
dass jeder für das und zu dem, was oder wen er 
wählt, auch verantwortlich stehen muss. 
 
Ferner führte Frankreich dort aus, was folgt: 
 

 
 
Unter Berücksichtigung, dass secret nach WHIT-

NEY44 auch die folgende, an dritter Stelle gereihte 
Bedeutung hat: 
 

, 
 

 
44 XIX, 5454f; https://archive.org/stream/centurydictipt1900whituoft#page/5454/mode/1up.  

45 VII, 1980; https://archive.org/stream/centurydictipt700whituoft#page/1980/mode/1up.  

erhellt im Zusammenhang mit dem oben zur Erhe-
bung des Volkswillens Gesagten, dass mit secret 
gar nicht geheim, sondern begrenzende Zurückhal-
tung im Ausdruck nämlich dahin gemeint ist, dass 
nicht der Stimmberechtigte es sein sollte, der seinen 
Willen umfassend zum Ausdruck bringt – was auf 
wahl-administrativ nicht lösbare Probleme stoßen 
würde -, sondern bei der Stimmabgabe vielmehr le-
diglich Zustimmungen zu propagierten Meinungen 
erfolgen sollen, sodass jene im dargestellten Sinne 
diskret bleiben können. Darin liegt der Grund, aus 
dem der russische Vorschlag angenommen wurde, 
obwohl durchaus demokratische Wahlen mitnichten 
überall geheim sind. 
 
Argentinien sprach in derselben 132. Sitzung an, 
was erhellen lässt, dass mit dem Attribut equal eine 
ganz besondere Bedeutung angesprochen ist: 
 

 
 
Denn dass die Endfassung es trotz der darin von Ar-
gentinien zurecht aufgeworfenen Frage bei every-
one (in den Absätzen 1 und 2) beließ, zeigt nicht nur, 
dass in Absatz 1 den Ausschlag der Nebensatz gibt, 
in dem eben gerade die Rede von entweder direkt 
oder durch Repräsentanten ist, was das jedermann 
einschränkt oder relativiert, sondern auch, dass im 
zweiten Absatz dem equal die Bedeutung zuzukom-
men hat, wie sie bei WHITNEY45 an dritter Stelle auf-
scheint: 
 

 
 
Damit ist klargestellt, dass der Zugang (im Absatz 2) 
in Adäquanz zu den relevanten Eigenschaften der 

https://archive.org/stream/centurydictipt1900whituoft#page/5454/mode/1up
https://archive.org/stream/centurydictipt700whituoft#page/1980/mode/1up
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Person, die sich um die öffentliche Stelle bewirbt, 
stehen muss.  
 
Dies ergibt sich auch bei einem etymologischen 
Vergleich mit dem lateinischen aequalis, welches 
wir bei GEORGES46 finden: 
 

 
 
5 Stimmen, zwei von höchst Intelligenten, 3 von Idi-
oten, sind nicht gleich (beschaffen), wenn die 3 die 
2 zu überstimmen vermögen: Weil das Ausschlag 
Gebende, das einer Stimme immanent ist, seine 
Rechtfertigung in der Qualität der Urteilskraft des 
Stimmenden finden muss, sodass Gleichheit durch 
diese Urteilskraft (mit)definiert wird und nicht vor-
liegt, wenn ein Idiot eine Stimme mit demselben the-
oretischen Gewicht hat wie ein höchst Intelligenter. 
 
Dasselbe Ergebnis liefert ein Vergleich mit dem 
französischen égal, welches bei ACADÉMIE 

FRANÇAISE47 zu finden ist: 
 

 
 
Nach soeben Gesagtem liegt Gleichheit in der Qua-
lität nicht vor, wenn eines Dummkopfes Stimme von 
demselben Gewicht ist wie die eines Genies, kön-
nen doch beide niemals dieselbe Legitimation der 
Regierungsgewalt vermitteln. 
 
Und Analoges gilt demnach auch zwanglos für das 
equal im Absatz 3. Denn ist erst einmal klar, dass, 
wie von Argentinien implizit angesprochen, künftige 
Generationen eine Vielfalt von differenten Charak-
teristika intellektueller Ausstattung des Einzelnen 

 
46 II, Sp. 139; https://archive.org/stream/ausfhrlichesla01geor#page/n83/mode/1up. 

47 (1799), 468; https://archive.org/stream/dictionnairedel01acad#page/468/mode/1up. 

aufweisen werden, was eine Differenzierung in der 
Behandlung des Einzelnen gegenüber dessen 
Nächstem, bei politischen Wahlen erfordert, dann ist 
auch klar, dass universal and equal (im Absatz 3) in 
sich widersprüchlich bzw. zweckwidrig und teleolo-
gisch absurd wäre, sofern dem equal im Ausgleich 
zur Universalität der Einräumung der Möglichkeit, 
seinen Willen zum Ausdruck zu bringen, nicht die 
zuvor bei WHITNEY aufscheinende Bedeutung bei-
gemessen würde. 
 
Zur Bestätigung dessen dient, was Argentinien fer-
ner ebendort ausführte, ohne berücksichtigt zu wer-
den: 
 

 
 
Im Übrigen, wie oben angeschnitten, kann die Ge-
schäftsfähigkeit (allein), wollte man diese nicht rigo-
ros beschränkt angewandt wissen, nicht das Krite-
rium sein, nach dem sich politische Rechte auf Mit-
sprache ausrichten. 
 
Was secret angeht, bestätigt die Wortmeldung Hai-
tis, was oben gesagt wurde: 
 

 

 
 

Diese partiell zutreffenden Bedenken hätten zur 
Streichung des secret führen müssen, wenn 

https://archive.org/stream/ausfhrlichesla01geor#page/n83/mode/1up
https://archive.org/stream/dictionnairedel01acad#page/468/mode/1up
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letzteres nicht anders ganz so zu verstehen sein 
hätte sollen, wie oben definiert worden ist; denn hin-
zukommt zu dem noch, dass zumindest für perso-
nelle Wahlen Analphabetismus kein Hindernis dar-
stellt, denkt man daran, welche technische Möglich-
keiten zur nonverbalen Ausgestaltung der Stimm-
zettel bestehen. 
 
Großbritannien ging in der 132. Sitzung sodann auf 
den Charakter einer Erklärung (im Gegensatz zu ei-
ner Konvention) bzw. die Kompetenzen der UNGA 
nach Artikel 11 UN-Charta ein: 
 

 
 
Indem es hier der Notwendigkeit detaillierterer An-
gaben für eine Erklärung eine Absage erteilt, nimmt 
es Bezug auf die Grundsätzlichkeit (im Sinne des 
zuvor genannten Artikels 11), welche einer solchen 
anhaftet. 
 
Ferner führte Großbritannien aus, was folgt: 
 

 
 
Obschon der hier kritisierte Passus des Absatzes 3 
nicht angenommen worden ist, ist interessant, dass 
dieses Statement unmittelbar auf die zuvor erörter-
ten Ausführungen betreffs der Erklärung und der 
Kompetenzen nach Artikel 11 erfolgt. Denn das da-
rin kursiv gesetzte consider kommt ja auch im Artikel 
11 vor und weist dort eine tragende Bedeutung auf, 
nämlich die implizite des Feststellens dessen, was 
erwogen werden soll. 
 
Damit wies das Vereinigte Königreich somit auch 
darauf hin, dass nicht der Staat es sein sollte, wel-
cher den Willen des Volks feststellt, zumal dieses ja 
Teil seiner ist, wie oben gesagt. Indem diese Pas-
sage mit dem consider schlussendlich nicht ange-
nommen und durch jene mit der basis ersetzt wurde, 
blieb offen, wer den Volkswillen festzustellen habe: 
nämlich im Rahmen der darob abzuhaltenden peri-
odischen Auswahlen, in welchen, wie soeben ge-
zeigt, der Stimmzettel ja diskret gehalten bleiben 
soll, sodass die Aufgabe, möglichen Volkswillen (vor 
bzw. bei den Auswahlen) zu propagieren, nicht dem 

Staat selbst, sondern sinnvoller- da kontrolltechni-
scher Weise einem Dritten überlassen bleiben soll. 
Dieser Dritte sind die politischen Parteien, deren 
freie Bildung und Versammlung in der UDHR des-
gleichen garantiert werden. 
 
Auch das Postulat, bound zu sein, hat sich nicht 
durchgesetzt. Die stattdessen gesetzte basis wurde 
oben bereits erörtert. 
 
Anzumerken ist hier noch dringend, dass die oben 
dargelegte Trennung zwischen Personalwahlen 
nach Absatz 1 und Auswahlen betreffs des Volks-
willens nach Absatz 3 durch die Kandidatenlisten 
der politischen Parteien, wie sie in Europa üblich ge-
worden sind, aufgehoben wird, was zu fatalen Er-
gebnissen führt, nämlich schon jenem, dass die At-
tribute nach Absatz 3 auf die Wahl nach Absatz 1 
gar nicht angewandt werden sollten, so insbeson-
dere nicht ein als geheim aufgefasstes secret. 
 
Eine dieser fatalen Folgen ist auch jene, dass nie-
mand mehr rechtliche Verantwortung für das trägt, 
was er im Zusammenhang mit seinem politischen 
Wirken zuwege gebracht hat: weder die Regierun-
gen für ihr Treiben, noch das Wahlvolk für dessen 
personelle Wahlen. Das sähe anders aus, wenn 
sich jeder öffentlich rechtfertigen müsste, warum 
und dass er seine Stimme einem bestimmten Kan-
didaten gegeben hat. 
 
Die von Absatz 1 verlangte Freiheit solcher Wahlen 
ließe sich trotz Mangels an Geheimnis dadurch er-
langen, dass Malversationen gegen Stimmberech-
tigte aufgrund deren Wahlverhaltens unter strenge 
gerichtliche Strafe gestellt würden. 
 
Sodann gab das Vereinigte Königreich eine Stel-
lungnahme ab, die zeigt, welch groben Unfug man 
aus der Begrifflichkeit der Opposition gemacht hat: 
 

 
 
Opposition, die hier gemeint ist, findet außerhalb 
des Staates, außerhalb des Parlaments und außer-
halb dessen statt, was von den Rechten gemäß Ar-
tikel 19 umfasst sein soll, worauf in der zitierten Stel-
lungnahme Bezug genommen ist: auch wenn dort 
die Rede davon ist, dass das Recht auf Opposition 
auch im Absatz 3 des Artikels 19 (offenbar: in der 
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Fassung E/800) implizit genannt ist, was nämlich 
nicht stimmt. Denn aus dem Recht darauf, dass die 
Regierung mit dem Willen des Volks konform gehe, 
lässt sich zumindest ein Recht darauf, was heute 
gemeinhin unter opponieren verstanden wird, nicht 
ableiten, sondern – solange nicht Tyrannei vorliegt - 
lediglich eines, den rechtstaatlichen Instanzenzug 
zu beschreiten, wenn gegen jenes Recht verstoßen 
wird. 
 
Dass der Volkswille, wenn alle Stricke reißen, wie 
bereits ausgeführt, lediglich Richtschnur sein soll, 
besagt die weitere Ausführung Großbritanniens: 
 

 
 
Durch die Streichung des conform im Absatz 3 und 
dessen Ersetzung durch basis wurde klargestellt, 
dass das letzte Wort die Regierung hat. Dies freilich 
bloß unter der Voraussetzung, dass sie im oben er-
örterten Sinne frei gewählt ist, also aus besten Köp-
fen besteht. 
 
Zur oben reflektierten Kritik Uruguays meint Groß-
britannien, was folgt: 
 

 
 
Indem, wie oben bereits festgestellt, in der Endfas-
sung in den Absätzen 1 und 2 das everyone sehr 
wohl bestehen blieb, kommt zweierlei zum Aus-
druck: zum einen das oben Gesagte zum Korrelat 
mit dem equal, und zum anderen, solches Recht, 
vor allem, was den Absatz 1 angeht, in der Tat allen 
zusteht, nämlich vor allem, insoweit für sie eine di-
rekte Beteiligung an der Regierung, noch eine selbst 
ausgeführte Wahl von Repräsentanten nicht infrage 
kommt. Mit anderen Worten: Auch das Kind oder 
der geistig Verwirrte hat ein Recht auf frei gewählte 
Repräsentanten, auch wenn er selbst an der Wahl 
nicht teilnimmt. 
 
Was die Auffassung Uruguays angeht, wonach sol-
che Rechte nicht auf fremdem Boden ausgeübt wer-
den dürften, führt Großbritannien aus, was folgt: 
 

 

 
In der 132. Sitzung erfolgte sodann ein Abtausch 
zwischen Polen und der UdSSR, wie folgt: 
 

 

 
 

 
 
Angesichts des bisher dazu Gesagten spiegelt sich 
in diesem Beharren seitens Russland eine Verfesti-
gung der Überzeugung, wonach die Pflicht der Re-
gierung zur Konformität mit dem Volkswillen nicht 
schade, weil letzterer ausschlaggebend von der In-
telligenz geäußert wird, sodass diese ohnehin als 
mit der (ebensolchen) Regierung identisch anzuse-
hen ist, was alles wiederum Rückschlüsse auf die 
Bedeutung der dem Wahlprozess zugeordneten At-
tribute zulässt: wie oben dargelegt. 
 
Was die USA in der 132. Sitzung zu sagen hatten, 
begann vorerst damit: 
 

 
 
Obschon die USA hier ein verpöntes Junktim zwi-
schen den beiden Wahlen nach Absatz 1 bzw. Ab-
satz 3 des Artikels 19 zum Schein vornehmen, ge-
hen sie recht, wenn sie darauf hinweisen, dass alle 
im Absatz 3 genannten Attribute schon in jenem 
nach Absatz 1, nämlich frei, aufgehen. Was dabei 
das Attribut periodisch angeht, ist abermals darauf 
hinzuweisen, dass für die Beendigung eines Man-
dates nicht das Volk, sondern die Regierung selbst 
zuständig ist, fehlt doch dem Einzelnen schon weit-
gehend die Möglichkeit das Tun des Mandatars zu 
kontrollieren. Mandatare auf Lebenszeit, oder zu-
mindest auf altersgemäße Tauglichkeit, sind natürli-
che Folge dessen und sollten verfassungsrechtlich 
nicht eingeschränkt werden; sie sind auch sinnvoll. 
Denn im Staatswesen an regierender Stelle tätig zu 
sein, bedarf derartiger Erfahrung und Kompetenz, 
dass allzu oft eintretender Wechsel nicht zweckmä-
ßig erscheinen kann. 
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Was die österreichische Verfassungsrechtslage an-
geht, sei hier in einem kurzen Exkurs dargetan, 
dass das B-VG eine solche Selbstkontrolle der Man-
datare im Parlament sehr wohl zulässt und vor-
sieht:48 
 

Die einschlägigen Bestimmungen der Bundes-
Verfassung, wonach Mitglieder des Nationalrats 
dort näher determinierte Immunität genießen, 
können selbstredend (und jeder vernünftigen so-
wie seriös-juridischen Betrachtung folgend) nur 
für solche Persönlichkeiten gelten, welche im 
Einklang mit den ebendort bestimmten Regeln 
für deren Wahl bzw. mit deren Grundsätzen in 
den Nationalrat entsandt und dort korporativ 
konstitutiv geworden sind, weil ja schon aus-
schließlich solche überhaupt nur als Mitglieder 
im Sinne dieser einschlägigen Immunitätsbe-
stimmungen angesehen werden können, wäh-
rend alle anderen, also vor allem jene, welche 
über Generationen tradiert und in politischen 
Parteien organisiert tatsächlich ihre eigenen ver-
fassungswidrigen Regeln zu ihrer verfassungs-
widrigen Wahl aufgestellt haben, ja nichts weiter 
als Hochverräter, mithin Kapitalverbrecher sind. 

 
Oder will irgendjemand unter relevanten Juristen 
ernsthaft behaupten Artikel 57 B-VG meine mit 
Mitgliedern des Nationalrats auch solche, die in 
massiv verfassungs-, menschenrechts- und völ-
kerrechtswidriger Weise, nämlich im Rahmen 
organisierter Kriminalität dorthin gelangten? 

 
Da ist die Tatsache, dass Artikel 57 B-VG über-
dies (seit 1920) von Mitgliedern spricht, während 
Artikel 26 B-VG (seit 1920) auf Abgeordnete ab-
stellt, wobei die in den Absätzen 3 und 5 des Ar-
tikels 57 vorkommenden Begriffe (auch) des Ab-
geordneten im Vergleich zur Stammfassung 
BGBl. 1/1920 erst mit einer Novelle eingeführt 
wurden, die am 1. Oktober 1979 in Kraft treten 
sollte; sodass diese Zweigleisigkeit in der Termi-
nologie, die mit der genannten Novelle nunmehr 
im Artikel 57 B-VG selbst eingerichtet wurde, 
nicht mehr bloß eine sachlich zu rechtfertigende 
Differenzierung zwischen erst Gewählten einer-
seits und bereits sich konstituiert Habenden an-
dererseits, sondern nichts anderes darstellt, als 
einerseits einen der zahlreichen, vom Einschrei-
ter auf- bzw. entdeckten Hinweise in juridischen 
Texten des nationalen wie des internationalen, 

 
48 Was nunmehr recht hereingerückt folgt, ist ein leicht abgeänderter Auszug aus meiner Erwiderung auf eine Beschuldigtenladung, welche ich am 2. 

Juli 2017 bei der Dornbirner Polizei eingebracht habe. 

des zeitgenössischen wie des historischen ge-
satzten Rechts, wonach versklavte Großköpfe 
die eigentliche Arbeit im Dunkeln, in Verliesen 
und in Ketten verrichten, während pädophile, 
psychopathische, in höchstem Maße persönlich-
keitsgestörte, da größenwahnsinnige Unmen-
schen sich im Zwielicht der mitspielenden Me-
dien sonnen, oder aber andererseits einen auf-
zugreifenden klaren Anhaltspunkt für die hoch 
qualifizierte Vorsatzform des auf der subjektiven 
Tatseite des § 242 StGB relevanten Sicht, wel-
che diese Mitglieder selbst auf sich und ihr Trei-
ben haben, weil darin auch der Versuch erblickt 
werden kann, ursprünglich für (erstmals) neu 
Gewählte vor der Konstituierung gar nicht vorge-
sehene Immunität (ohne Volksabstimmung) zu 
erheischen, obwohl dadurch der in der oben an-
gesprochenen ursprünglichen Differenzierung 
ganz offenkundig gelegene Telos (freilich in ei-
ner ohne solche Volksabstimmung unwirksamen 
Gesamtänderung der Verfassung) zunichte ge-
macht wurde, nämlich der Gesamtheit der Ge-
wählten im Rahmen der Konstituierung bzw. vor 
derselben die Gelegenheit zu geben, gleichsam 
in einem Korrektiv zu Fehlern der Wahlbehörde 
und/oder des wählenden Volks und unter Aus-
nutzung der noch bis zu solcher Konstituierung 
aufrechten Immunität der vorangegangenen Mit-
glieder des Nationalrats Anträge auf Mandatsab-
erkennung nach Artikel 141 B-VG zu beschlie-
ßen, wobei das alles selbstredend überhaupt 
nur dort einen praktischen, technisch möglichen 
Sinn ergibt, wo die einschlägigen Bestimmun-
gen des B-VG über die Wahl zum Nationalrat, 
also im Wesentlichen Artikel 26 B-VG, nämlich 
ganz besonders zufolge der Tatsache, dass sie 
überhaupt keine Zahl der zu wählenden Abge-
ordneten enthalten, im Rückschluss eben dar-
aus dahin verstanden werden, dass im 1929 
erstmals ausdrücklich erwähnten Wahlord-
nungsgesetz nach Artikel 26 Absatz 1 B-VG tun-
lichst vorzusehen gewesen hätte sein sollen, 
dass der Nationalrat (ähnlich etwa dem US-Re-
präsentantenhaus) in Tranchen (vgl.: midterms) 
gewählt wird, was daneben sowohl dessen Kon-
tinuität als auch Arbeitsfähigkeit gewährleisten 
sollte und mit keiner einzigen Silbe der betref-
fenden Bestimmungen des B-VG (auch nicht mit 
jener des Artikels 27, der die Gesetzgebungspe-
riode auf vier Jahre ansetzte) in zwingendem, 
unauflösbarem Widerspruch stand, 
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demgegenüber allerdings, wie gesagt, die Mög-
lichkeit eröffnete, dass die Mehrheit der bei An-
kommen der Neuen bereits eingefleischt im Amt 
Befindlichen solche Anträge nach Artikel 141 B-
VG (womöglich sogar im Ersatz gegen eine nach 
menschenrechtlichen Bestimmungen, wie vom 
Einschreiter aufgezeigt, notwendige Stimmge-
wichtung bei der Wahl) beschließen könnte, um 
unfähige Idioten und anderes Gesocks fernzu-
halten, was selbstredend einmal mehr das ext-
reme Maß sichtbar macht, in welchem die den 
gesamten Staatsapparat vereinnahmende hoch-
verräterisch usurpierte Macht der politischen 
Parteien verfassungswidrig ist, weil eine einzig 
und ausschließlich sachbezogene, über jede 
parteitaktische Machtpolitik erhabene Be-
schlussfassung im Nationalrat vollkommen un-
möglich wird.49 

 
Dass all das umgekehrt zu einem Missbrauch 
eingesetzt würde, dem zufolge aufrechte Neu-
Abgeordnete von hochverräterischen Alteinge-
sessenen wieder aus dem Parlament befördert 
würden, kann schon deshalb ausgeschlossen 
werden, weil Erstere sich dies niemals gefallen 
ließen und unter Zuhilfenahme einer nicht vom 
Hochverrat zerfressenen vierten Gewalt, den 
Medien, auch nicht müssten. 

 
Ende des Exkurses. 
 
Die USA setzten in der 132. Sitzung fort, wie folgt: 
 

 
 

 
49 Der Einschreiter muss hier etwas errötend einräumen, dass dieser auch ihm vollkommen neue Gedanke, bzw. von ihm bislang übersehene 

Aspekt lediglich von der exorbitanten Genialität zeugt, welche dem Gefüge der Bestimmungen des B-VG ursprünglich, also wenigs-
tens bis zur II. B-VG-Novelle 1929 innewohnte, ehe der zunehmend Überhand gewinnende Hochverrat sie durch seine immer abs-
truser werdenden Forderungen an den versklavten Geist, doch noch bessere Kautelen für die Zementierung seiner, des Hochverrats, 
usurpierte Macht verfassungsgesetzlich festzuschreiben, wie vom Einschreiter aufgezeigt, trotz enormer Bemühungen des Geistes, 
dies zu verhindern, weitgehend verwässerte. 

50 Dessen Wortlaut ist: 

  

Hier findet der bedeutende Hinweis darauf statt, 
dass auch unter (heutigem) Artikel 29 Absatz 2 
UDHR50 Beschränkungen des Stimmgewichts 
und/oder des aktiven wie auch des passiven Wahl-
rechts zufolge unterschiedlicher intellektueller Aus-
gestaltung der Person unabdingbar sind, zumal das 
darin postulierte demokratische Erfordernis nicht 
darauf abstellt, dass Durchschlagskraft numerischer 
Mehrheit geschützt und gewahrt bleibe, sondern im 
Gegenteil ebendies zu verhindern sei. 
 
Sodann fuhren die USA fort: 
 

 
 
Nicht nur, dass sie damit dem secret eine unzutref-
fende Bedeutung beimaßen, sie stellen ihre Ein-
schätzung auch auf Erfahrungen ab, welche aus 
Epochen stammen, in denen längst eine gewisse 
Deprivation politischer Kultur auch in den USA ein-
gezogen war. 
 
Nochmals: In einer gesunden Gesellschaft richtet 
sich die numerische Mehrheit nach der in der Min-
derheit befindlichen höchsten Intelligenz, weil sie 
weiß, dass, ihr zu folgen, Heil und Segen bringt. Wo 
dies anders ist, herrschen seit geraumer Zeit Gewalt 
und Unterdrückung vor, welche den Geist und die 
Seele vergiften. 
 
Fortgesetzt führten die USA aus: 
 

 
 
Im ersten Absatz liefern sie ein zutreffendes Argu-
ment, das dazu führte, dass aus conform with die 
basis wird, obzwar eine inhaltliche Verneinung der 
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Sicht der UdSSR und Frankreichs aus dem State-
ment der USA durchaus nicht ersichtlich ist. 
 
Zum zweiten siehe oben! 
 
Zum folgenden Absatz im Statement der USA: 
 

, 
 
wäre weiter auszuholen: 
 
Zutrifft zwar, dass die Endfassung der UDHR die 
Wendung of his country im Absatz 1 des Artikels 21 
beibehält, doch heißt es zum einen gerade nicht in 
his country und bleibt jene Wendung somit verein-
bar mit dem Regime der ISA, zu dem ein weiterer 
Exkurs hier den Umfang sprengen würde51. 
 
Doch immerhin benutzten die USA nicht den Begriff 
foreigners sondern aliens, was zutreffend auf eine 
mangelnde Zugehörigkeit zur menschlichen Familie 
laut dem ersten Erwägungsgrund der Präambel (als 
positive Voraussetzung für die Rechteinhaber-
schaft) zur UDHR hinweist. 
 
Hier abschließend geben die USA wertvollen Auf-
schluss zur Bedeutung des Absatzes 2 des Artikels 
19 (E/800): 
 

 

 
 
Woraus freilich auch auf die von ihnen dem Begriff 
des equal beigemessene Bedeutung ganz im obi-
gen Sinne rückgeschlossen werden kann. 
 
Norwegen erklärte sich in der 132. Sitzung wie folgt: 
 

 
51 Verwiesen wird daher auf die Randnummern 1411 ff. meines Schriftsatzes an den EGMR vom 8. November 2016; https://ahlambauer.files.word-

press.com/2017/01/20161108_ergc3a4nzende_antrc3a4ge.pdf (52 MB).  

 
 
Im letzten Absatz ist die Stimmgewichtung ange-
sprochen, was übersieht, dass das damit kritisierte 
equal im Entwurf, wie oben gezeigt, ohnehin als dif-
ferenzierend aufzufassen war. Von Bedeutung ist 
gleichwohl, dass hier die Stimmgewichtung nicht als 
gegen demokratische Prinzipien verstoßend erklärt 
wird. 
 
Belgien ging dort zunächst auf die Kritik Uruguays 
ein: 
 

 
 
Sodann fährt Belgien fort, wie folgt: 
 

 
 
Was die Geheimhaltung der Stimmabgabe angeht, 
konstatiert Belgien hier, dass öffentliche Stimmab-
gabe im Zusammenhang mit traditioneller Gemein-
schaftlichkeit politischer Agitation steht, was heißt, 
dass einer gewissen politischen Hochkultur bedarf, 

https://ahlambauer.files.wordpress.com/2017/01/20161108_ergc3a4nzende_antrc3a4ge.pdf
https://ahlambauer.files.wordpress.com/2017/01/20161108_ergc3a4nzende_antrc3a4ge.pdf
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um die Stimmabgabe nicht geheim ausrichten zu 
müssen. Uns scheinen diese Zusammenhänge zu 
korrelieren: Je länger geheim abgestimmt wird, je 
länger die Tradition der Geheimhaltung ist, desto 
festgefressener werden die Unarten, subtile Ängste 
zu schüren und Zwang auszuüben. Nur die hier als 
Schutz aufzufassende Wirkung der Öffentlichkeit 
vermag dem entgegenzuwirken. 
 
Sodann setzt Belgien fort: 
 

 
 
Als nächstes war Uruguay an der Reihe: 
 

 
 
Auch hier wird die Vielfalt der im Entwurf (E/800) des 
Artikels 19 aufgeworfenen Bereiche des Rechts auf 
politische Mitwirkung betont, mithin implizit womög-
lich auch, dass die Wahlen nach dessen Absatz 1 
und 3 je verschiedenen Inhalts sind. 
 
Doch auch der fortgesetzten Meinung Uruguays ist 
nicht viel Nachhaltiges zu entnehmen: 
 

 
 
Wenn nicht wenigstens, dass, Wahlvorgänge frei zu 
gestalten, nicht eben einfach ist noch, in neuerer 
Zeit, je war. 
 
Uruguay setzte fort, wie folgt: 

 

 
 
Es trifft gerade nicht zu, dass der Entwurf (E/800) 
davon spricht, dass der Wille des Volks frei ausge-
drückt werden sollte; und auch die dazu eingereich-
ten Änderungsvorschläge sprechen, wie oben ge-
zeigt, nur davon, dass der (propagierte) Wille sei-
tens des Abstimmenden diskret geäußert werden 
soll, wobei sich von selbst versteht, dass zur daraus 
resultierenden Zweckmäßigkeit umfassende Propa-
ganda möglich sein muss. 
 
Auch der nachfolgende weitere Einwand Uruguays 
setzte sich nicht durch: 
 

 
 
Die nächst dargestellte Ansicht Uruguays ist allzu 
nationalistisch, anachronistisch und überdies weder 
im Einklang mit den Grundsätzen der UN-Charta 
noch mit dem ISA-Regime der UNCLOS: 
 

 
 
Uruguay schloss mit dem folgenden Absatz: 
 

 
 
Mit seinem Eingangsstatement, welches folgt, be-
stätigt Griechenland, dass die Menschenrechte auf 
politische Mitwirkung eine große Breitenwirkung ha-
ben, die von Wechselseitigkeit und gegenseitiger 
Abhängigkeit geprägt ist: Je mehr andere daran ge-
hindert werden, diese ihre Rechte auszuüben, desto 
weniger bin ich selbst imstande, sie umfassend aus-
zuüben. 
 
Mit dem nächsten Teil seines Statements bestätigt 
Griechenland, was oben zur Notwendigkeit gesagt 
wurde, den Wählerkreis einzuschränken: 
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Der folgende Vorschlag Griechenlands setzte sich 
durch: 
 

 
 
Das his wurde eliminiert. 
 
Mit den Vorschlägen Frankreichs und Schwendens 
ging Griechenland weitgehend konform: 
 

 
 
Wie bereits oben erläutert, setzte sich nicht durch, 
was im Folgenden auch von Guatemala postuliert 
wurde: 
 

 
 
Im Folgenden ging Guatemala erneut auf die Frage 
der geheimen Wahl ein: 
 

 
 
Sodann erklärte sich Guatemala zu den restlichen 
Vorschlägen, ohne dabei wesentlich Neues zu brin-
gen: 
 

 
52 Www.undocs.org/A/C.3/332.  

 
 
Irak schließlich äußerste sich in der 132. Sitzung wie 
folgt: 
 

52 
 
Dazu ist vorerst anzumerken, dass Irak offenkundig 
eine falsche Vorstellung vom Rechtscharakter des 
Staates hat: Jeder einzelne ist als Angehöriger des 
Staatsvolks bereits zugleich Teil des Staates. Es ist 
daher konsequent das fragliche Recht auf die Re-
gierung zu beziehen. 
 
Dass sich der Volkswille zuallererst am Willen der 
Intelligentesten auszurichten hat, während der Wille 
der numerischen Mehrheit, in Fällen, da dies not-
wendig ist, bloßes Korrektiv dazu sein kann, wurde 
bereits gesagt. Die angesprochenen Fälle sind in-
des kaum vorstellbar, weil ein Volk, das nicht unter 
Fremdeinfluss steht und in dem die höchste Intelli-
genz etwa überwiegend geisteskrank wäre, wohl 
auch insgesamt als kollektiv geisteskrank zu be-
trachten sein würde. 
 
Es folgt das abschließende Statement des Irak: 
 

http://www.undocs.org/A/C.3/332
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Anschließend äußerte sich in der 132. Sitzung der 
Libanon, wie folgt: 
 

 
 
Libanon weist zutreffend darauf hin, dass, wie oben 
diesbezüglich bereits dargelegt, das beibehaltene 
everyone einer restriktiven Auslegung zugänglich 
ist. Der angesprochene Artikel 27 (heute: 29) bietet 
ausreichend Möglichkeit zur legislativen Selektion. 
 
Sodann setzte Libanon fort: 
 

, 
 
und bestätigt damit unsere obigen bezüglichen Aus-
führungen. Außerdem schloss Libanon ab, wie folgt: 
 

 
 
Nochmals: Was heißt frei im Zusammenhang mit 
politischen Wahlen? – Bei nüchterner Betrachtung 
kann es nur heißen, dass der Stimmberechtigte 

davon, worüber er abstimmt, volle Kenntnis hat, 
denn andernfalls ist seine Meinungsbildung einge-
schränkt und somit nicht frei, was dann desgleichen 
auf die Stimmabgabe zutrifft. Damit also diese ak-
tive Freiheit gewährleistet sein kann, muss den pas-
siv Wahlberechtigten bzw., wo es um periodische 
Willenserhebung im Sinne des Absatz 3 des Artikels 
19 geht, der Regierung umgekehrt möglich und ver-
pflichtend sein, vollständige und wahrhaftige Propa-
ganda vorzunehmen, damit die Wahlen als frei be-
zeichnet werden können. 
 
Wahlen, wie sie derzeit etwa in Europa gang und 
gäbe sind, wo politische Parteien bzw. deren Spit-
zenkandidaten ein paar schlagkräftige Themen her-
ausgreifen und diese im sogenannten Wahlkampf 
mehr oder weniger oberflächlich aber – mithilfe der 
Medien – sensationell aufbereiten, vermengen nicht 
nur die personellen Wahlen nach Absatz 1 und jene 
nach Absatz 3, sondern verkürzen ihrerseits auch 
massiv, was die personelle Wahl angeht, die Infor-
mation über jene Kandidaten, die sich hinter dem 
Spitzenkandidaten auf den Wahllisten reihen, bzw. 
über ein Regierungsprogramm, welches sodann 
erst im Nachhinein von den siegreichen politischen 
Parteien dominiert ausgehandelt wird, was nicht mit 
dem Volkswillen als Basis für die Regierungsgewalt 
konform geht, welcher im Übrigen je gar nicht (voll-
ständig) erhoben worden ist. 
 
Wenn also Libanon einige Wahllisten offenbar ge-
nügen lassen will, weil damit eine „Auswahl“ gege-
ben sei, übersieht er, dass freie Wahl in personeller 
Hinsicht die Wählbarkeit eines jeden Wahlberechtig-
ten ermöglichen muss, der vom Wahlvolk als der 
Wahl wert betrachtet wird. 
 
Als letzte Wortmeldung in der 132. Sitzung erfolgte 
alsdann jene Costa Ricas: 
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Dass politische Parteien nicht, so wie dies derzeit in 
Österreich der Fall ist, Narrenfreiheit haben können, 
die dazu missbraucht wird, Desinformation zu 
streuen und gleichsam unbekannte Kandidaten auf-
zustellen, ja überhaupt (allein wählbare) Kandidaten 
aufzustellen, versteht sich bei tiefer gehender Be-
trachtung ebenso von selbst, wie, dass Kontrolle 
über politische Parteien ebenso dem Missbrauch of-
fen steht, solange Regierungen im Amt sind, die 
über dieses System zur Macht gelangten.  
 
Denn hier gerät das, was als Opposition bezeichnet 
wird, im Verein mit der Regierung zu einem immer-
währenden, sich regelmäßig gleichförmig abwech-
selnden Schlagabtausch der immer gleichen politi-
schen Kräfte, die ihre Macht usurpiert haben und sie 
zum Schein einer oppositionellen Kontrolle unter-
stellen, dabei das stille Einvernehmen pflegend, 
dass man einander abwechslungswiese für je eine 
Regierungsperiode an die Tröge lässt: unkontrolliert 
und unverschämt selbstredend, denn die Koalition 
mit ihrer parlamentarisch zementierten Mehrheit 
höhlt jedwede Kontrolle über die Regierung durch 
das Parlament aus und macht sie zur Farce. 
 
In der 133. Sitzung machte Brasilien wie folgt den 
Anfang: 
 

 
 

Brasilien betont also desgleichen, dass das every-
one einer Vervollständigung bedarf, welche im Vor-
schlag Russlands, auf universelles und gleiches 

 
53 XXIII, 6623; https://archive.org/stream/centurydictipt2300whituoft#page/6623/mode/1up. 

54 VI, 1698 bzw. 1697; https://archive.org/stream/centurydictipt600whituoft#page/1697/mode/1up  

Stimmrecht, zu finden sei. An dieser Stelle soll die 
Bedeutung des universal näher beleuchtet werden. 
Bei WHITNEY53 finden wir, was folgt: 
 

 
 
Demnach sei die zweite Bedeutung die ursprüng-
lichste. Was distributively angeht, finden wir beim 
SELBEN54, was folgt: 
 

 
 
bzw.: 
 

 

https://archive.org/stream/centurydictipt2300whituoft#page/6623/mode/1up
https://archive.org/stream/centurydictipt600whituoft#page/1697/mode/1up
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Wie sich erweist, nimmt nicht nur das equal sondern 
auch das universal für sich Rücksicht auf abgestufte 
Qualitäten und Quantitäten des aufs Kollektiv Ver-
teilten (Erben steht die Erbmasse nicht notwendiger 
Weise zu gleichen Teilen zu.) 
 
Festzuhalten ist daher bereits hier, dass einer schie-
ren Fehlinterpretation entspringt, Stimmrechte bei 
politischen Wahlen gleich zu gewichten. 
 
Sodann meldete sich abermals Frankreich wie folgt 
in der 133. Sitzung zu Wort: 
 

 
 
Nicht nur, dass über be founded on Ähnliches zu sa-
gen ist, wie oben zur basis (in der Endfassung) ge-
sagt wurde, auch, was den will oft he people angeht, 
ist nunmehr klar, dass dieser sich in jenen Portionen 
zusammensetzt, in welchen die Universalität der 
Aufteilung der Stimmrechte erfolgt, mithin gewichtet 
nach politischer Befähigung des Stimmberechtigten 
Mitglieds des Volks. 
 
Es folgt Venezuela mit dem nachstehenden Beitrag: 
 

 

 
 
Venezuela macht darauf aufmerksam, dass suff-
rage nicht dasselbe ist wie der etwa auch im Russi-
schen oder im Schwedischen Vorschlag zu Absatz 
3 verwendete Begriff der election, weshalb es dem 
letzteren auch nicht das Attribut equal beiordnet. 
 
Australien liefert die folgende Wortmeldung: 
 

 
 

Australien kehrt mit seiner Wortwahl des alien resi-
dent hervor, dass, ganz im Einklang mit dem nach-
maligen ISA-Regime der UNCLOS, auch sesshafte 
Angehörige fremder Völker ein Stimmrecht haben 
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sollten, zumal ein und dasselbe Land auch ihres 
sein kann, wie etwa auch Artikel VIII des Annexes 
III der UNCLOS mit: need not be one single conti-
nuous area, indiziert. Unbeschadet des oben inso-
weit von der menschlichen Familie Gesagten, 
kommt dem alien hier also eine andere Bedeutung 
zu, die wir desgleichen bei WHITNEY55 finden, wie 
folgt: 
 

 
 
Vergleiche damit etymologisch auch das lateinische 
alienus, das wir bei GEORGES56 finden: 
 

 

 
55 I, 139; https://archive.org/stream/centurydictipt100whituoft#page/139/mode/1up. 

56 I, Sp. 236; https://archive.org/stream/ausfhrlichesla01geor#page/118/mode/1up. 

 

https://archive.org/stream/centurydictipt100whituoft#page/139/mode/1up
https://archive.org/stream/ausfhrlichesla01geor#page/118/mode/1up
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Feststeht, dass die alternative Formulierung mit citi-
zen in die Endfassung keinen Eingang gefunden 
hat. Australien klammert sich zu Unrecht allzu sehr 
an die Wendung his country. Denn insbesondere, 
wer in einem Land geboren wurde, kann es als das 
seine bezeichnen, muss aber nicht die Staatsange-
hörigkeit zu jenem Staat haben, der darauf besteht. 

Wir sind der Auffassung, dass das Menschenrecht 
auf politische Mitbestimmung jedem zusteht, der 
seinen dauernden Aufenthalt innerhalb einer Ge-
meinschaft genommen hat, und zwar unabhängig 
davon, ob er formal deren Angehöriger (Staatsbür-
ger) ist. 
 
Andererseits können, wie gesagt, nach dem ISA-
Regime auf ein und demselben Stück Land mehrere 
Staaten bestehen: Auch hier würde deutlich, welche 
Bedeutung das his country bloß haben kann, näm-
lich keine exklusive. 
 
Man hat also zwischen mindestens zwei Problem-
kreisen zu differenzieren, wenn es um die Frage der 
Wahlberechtigung von (im weitesten Sinne) Frem-
den geht: Auf der einen Seite steht der fremde 
Staatsangehörige, der ständig in einem anderen 
Staat aufhältig ist; auf der anderen ein Angehöriger 
eines fremden Volkes, der mit Seinesgleichen not 
continuously auf derselben Scholle einen anderen 
Staat bildet. Beide sollten Wahlberechtigt sein. 
 

 
 

Hier vermengt Australien die direkte Teilhabe an der 
Regierung (laut Absatz 1) einerseits mit dem Zu-
gang zum öffentlichen Dienst (nach Absatz 2) ande-
rerseits, wenn es von passiver Teilnahme an der 
Regierung spricht, nämlich offenbar gemeint: nach 
Absatz 1 als Wählender, und dieser eine aktive oder 
exekutive Tätigkeit nach Absatz 2 gegenüberstellt. 
– Gemeint ist ganz anderes! Absatz 1 meint, unter 
verschärften Bedingungen, mit direkter Teilnahme 
an der Regierung auch diejenige fernab von Wah-
len, durch proaktive Eigeninitiative, welcher früher 
die Usurpation entsprach: Nur so geht die Gegen-
überstellung sinnvoll auf, welche Absatz 1 hier zwi-
schen dieser und der Teilnahme durch gewählte 
Vertreter vornimmt. 
 
Absatz 2 meint denn auch nicht Regierungsämter, 
sondern Beamtenposten und andere, der Regierung 
untergeordnete und von ihr bestellte Organe. 
 
Dass Absatz 1 mit directly Plebiszite meinen könnte, 
ist angesichts der Tatsache abzulehnen, dass dann 
Absatz 3 in seinem ersten Teil redundant wäre. 
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Sodann fuhr Australien fort: 
 

 
 
Nicht außer Acht gelassen werden darf, dass Mani-
pulationen am Willen des Stimmberechtigten, wel-
che ihn daran hindern, seine Stimme frei abzuge-
ben, weshalb die Stimmabgabe geheim erfolgen 
möge, meistens mit Gewalt einhergehen und somit 
in Österreich den Tatbestand des Hochverrats nach 
Artikel 242 StGB verwirklichten. 
 
Vor diesem Hintergrund mutet feig und resignativ 
an, das Problem der möglichen Stimmbeeinflussung 
mit Geheimniskrämerei lösen zu wollen, eine wel-
che nämlich dem offenen politischen Diskurs im 
Rahmen der Mitbestimmung abträglich ist. 
 
Australien führte weiter aus, was folgt: 
 

 
 
Im ersten Absatz dieses Zitats kritisiert Australien 
die (eigene) Praxis, Spitzenkandidaten aufzustellen, 
indem es sich auf die Erklärung beruft, deren Natur 
solche Details nicht beinhalten sollte. 

 
Sodann führte Kuba aus, was folgt: 
 

 
 
Kubas scheinbarer Versuch, mit dem Hinweis auf 
Artikel 27 lediglich die von ihm aufgezählten Aus-
nahmen (Verrückte, Minderjährige bzw. bisweilen 
Frauen) erfasst zu wissen, scheitert schon daran, 
dass geistige Krankheit durchaus abgestuft auftritt, 
ebenso wie im Übrigen eben auch Intelligenz, wo-
rauf nach Artikel 27 einzugehen ist. 
 
Sodann kam Neuseeland, wie folgt, zu Wort: 
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In der darin angeführten Fußnote wird auf das Do-
kument E/CN.4/SR.6257 verwiesen, in dem der Briti-
sche Vertreter, WILSON58, wie folgt ausführt59. – Wie 
auch wir oben ausgeführt haben, sind die Details, 
welche Neuseeland vernachlässigt wissen will, bei 
nüchterner Betrachtung allesamt bereits im Attribut 
frei enthalten. 
 
Neuseeland setzte sodann fort, wie folgt: 
 

 

 
 
Im ersten Teil, wo Neuseeland auf die staatlichen 
Verfassungen eingeht, scheint es zu übersehen, 
dass der Begriff des government auch die Gesetz-
gebung meint, welche auch nach solchen Verfas-
sungen weitgehend frei ist, sodass das Direktiv des 
Volkswillens sehr wohl Sinn ergibt, nämlich (auch) 
die Gesetzgebung einzuschränken, und zwar über 
den Rahmen hinaus, den die Verfassung vorgibt, 
nämlich programmatisch bzw. intentionell. 

 
57 Siehe www.undocs.org/E/CN.4/SR.62  

58 Cast away! 

59 Nämlich 

 

 
Alsdann kam die Ukraine, wie folgt, zu Wort: 
 

 

 
 
Im dritten, hier zitierten Absatz stellt die Ukraine ne-
gativ klar, dass (nur) die von ihm darin aufgezählten 
Merkmale kein Grund für Diskriminierung bei den 
politischen Menschenrechten sein dürfen, und gibt 
damit zu erkennen, dass es andererseits sehr wohl 
Kriterien gibt, nach denen differenziert werden darf 
und muss, nämlich unter Artikel 27 (heute 29) 
UDHR. – Sodann erklärte die Ukraine weiter: 
 

 

http://www.undocs.org/E/CN.4/SR.62
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Wie aus dem dritten zuvor zitierten Absatz aus der 
Rede der Ukraine hervorgeht, vermengt diese in de-
ren Absatz 2 die nach Artikel 19 Absatz 1 durch freie 
Wahl zu bestimmenden Repräsentanten mit den, 
wie bereits oben ausgeführt, nach dessen Absatz 2 
davon unterschiedlichen, frei zugänglich zu sein ha-
benden Ämtern. 
 
Wären diese Ämter mit jenen der Repräsentanten 
identisch, müsste jeder bleistiftspitzende Amtsträ-
ger durch Wahl bestimmt werden. 
 
Im Übrigen ist grundsätzlich nichts dagegen einzu-
wenden, dass zB ein Bauer als Gesetzgeber im Par-
lament sitzt, sofern er den dafür nötigen Intellekt und 
das erforderliche Wissen besitzt. Die Ukraine bestä-
tigt im Übrigen gerade damit unsere These von der 
Notwendigkeit der höchsten Qualifikation der Re-
präsentanten des Artikels 19 Ansatz 1, dass sie, 
gleichsam konsterniert und resigniert davon, auf 
Bauern und Arbeiter in den Soviets hinweist, womit 
sie ja selbst implizit zugesteht, dass hier insbeson-
dere intellektuelle Unterschiede im Durchschnitt 
sehr wohl bestehen werden, deren Relevanz aber 
eben unbestreitbar ist. Bestünde zwischen Intellek-
tuellen, Bauern und Arbeitern kein (relevantes) geis-
tiges Gefälle, hätte Russland nicht so bedeutungs-
schwanger auf die (gegenüber dem Westen angeb-
lich unterschiedliche) Zusammensetzung der Sovi-
ets in der Ukraine hinweisen müssen. 
 
Die Ukraine setzte also fort, wie folgt: 
 

 

 
 
Wenn auch nur sachte, so bestätigt unsere gerade 
eben angestellte Interpretation des Inhalts der vori-
gen Ausführungen der Ukraine die Tatsache, dass 
sie hier im Zusammenhang mit Analphabeten 
selbstredend bloß von Stimmrechten, nicht aber 
vom Recht, gewählt zu werden, spricht. 

 
60 VII, 1866; https://archive.org/stream/centurydictipt700whituoft#page/1865/mode/1up  

 
Sodann trat China auf und führte aus, was folgt: 
 

 

 

 
 
Wie oben bereits gesagt wurde, sind die Wahlen 
nach Artikel 19 Absatz 1 und jene nach dessen Ab-
satz 3 voneinander verschieden. 
 
Indem bereits Absatz 1 von freely chosen spricht, 
vermeidet er einen terminus technicus, zumal ihm 
gerade darum zu tun ist, eine wirkliche Wahl, eine 
Auswahl (unter allen besten verfügbaren Möglich-
keiten) als Recht festzuschreiben; woraus folgt, 
dass Absatz 3, wo ja, wie gesagt, lediglich der 
Volkswille zu Sachthemen erhoben werden soll, erst 
recht mit election keinen Terminus technicus, son-
dern desgleichen nur eine Auswahl meint, nämlich 
eine im Sinne der ersten bzw. vierten Bedeutung 
des Wortes election, wie wir es bei WHITNEY60 finden 
und sogleich zitieren. 
 
Eben darin liegt, wie oben bereits dargelegt, begrün-
det, dass das directly im Absatz 1 nicht Plebiszite, 
sondern direkte Regierungsausübung im Amte 
meint. 

https://archive.org/stream/centurydictipt700whituoft#page/1865/mode/1up
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Daraus erhellt auch, dass die UDHR mitnichten die 
Wahl lässt, ob durch einen gewählten Gesetzgeber 
oder durch Plebiszite Gesetze entstehen sollen; sie 
geht vielmehr davon aus, dass dies einzig die Auf-
gabe eines Gesetzgebers (als Teil der Regierung) 
ist, der entweder frei gewählt oder aber (in Notsitu-
ationen) direkt zum Einsatz gelangt. Denn andern-
falls spießte sich eine etwa den Plebisziten (und, 
fortgedacht, etwa auch als Verwaltungsentschei-
dungsmacht) den Vorzug erteilende Wahl der Re-
gierungsform mit dem Menschenrecht nach Artikel 
19 Absatz 3, wo erneut die Regierung ausdrücklich 
genannt ist. 
 
Nun das Zitat aus WHITNEY: 
 

 
 
Der Grund für diese Entscheidung, Plebiszite außen 
vor zu lassen, liegt auf der Hand: Das hier bereits 
hinlänglich diskutierte Erfordernis der 

Stimmgewichtung stellt schon bei der Wahl von Per-
sonen eine verwaltungstechnische Herausforde-
rung dar, die aber bei der Auswahl von Sachthemen 
an Komplexität und Schwierigkeit einen Grad er-
reichte, der schlicht nicht mehr administrierbar wäre, 
außer durch bioelektrisch neuronal vernetzte, loga-
rithmisch EDV-gestützte Auswertung der Gedanken 
der Wahlberechtigten. 
 
Die an der Schweiz geübte Kritik ist daher mehr als 
bloß dort berechtigt. 
 
Sodann führte Chile in der 133. Sitzung aus, was 
folgt: 
 

 

 
 
Was unmittelbar zuvor gesagt worden ist, wird hier 
von Chile bestätigt; nämlich, dass alle drei Absätze 
des Artikels 19 Bestandteile einer Demokratie zu 
sein haben. Schon die Vernunft gebietet, dass Rich-
tung und Art von Kennern und Wissenden vorgege-
ben werden und nicht von Idioten. Es gibt daher kei-
nen Sinn, einen Staat durch Plebiszite regieren zu 
wollen. Und zumal der Volkswille lediglich die Basis 
für die Regierungsgewalt darzustellen braucht, be-
darf es auch keiner detaillierten Erhebung seiner, 
sondern genügt vollauf, Sachthemen (entsprechend 
aufbereitet und detailliert zugänglich gemacht) zur 
Abstimmung aufzulegen, wobei letztere nicht als 
verbindliches Plebiszit, sondern als bloße Befra-
gung auszulegen ist, auf deren Ergebnis aufzu-
bauen ist. 
 



30 

© 2018 MAG. ARTHUR H. LAMBAUER 

Sodann erklärte Großbritannien, was folgt: 
 

 
 
Der hier eingebrachte Vorschlag61 betrifft Absatz 3 
und lautet folgendermaßen62. 
 
Gegenüber dem oben erläuterten Vorschlag Schwe-
dens geht das Vereinigte Königreich hier noch einen 
bedeutenden Schritt weiter, indem es folgerichtig 
die Variante anderer, gleichwertiger, freier Wahlver-
fahren als Alternative zum zuvor festgeschriebenen: 
shall be conducted periodically and must be univer-
sal, equal and be held by secret ballot, vorkehrt, was 
deutlich daraus erhellt, dass es ihm, dem alternati-
ven Wahlverfahren, erneut ein manifested (welches 
das zuvor gesetzte expressed synonym ersetzen 
soll) voranstellt. 
 
Damit ist sichergestellt, dass – sollten alle Stricke 
der Vernunft bei den geistig minder bemittelten, die 
numerische Mehrheit innehabenden Stimmberech-
tigten reißen – die Attribute universell und gleich 
durch andere, deutlichere ersetzt werden können. 
 
Sodann führte abermals Russland aus, was folgt: 
 

 

 
61 Siehe www.undocs.org/A/C.3/334  

62 Nämlich: 

 

 
Was Russland hier berechtigterweise betreffs des 
Analphabetismus ins Treffen führt, gilt nicht hinsicht-
lich der Verteilung der Intelligenz, welche unabän-
derlich normal verteilt ist, woran auch noch so sehr 
gut gemeinte Bildungsprogramme nichts zu ändern 
vermögen, obschon das Ärgste, in dem die Dinge 
liegen, durchaus durch eine Auflösung der Erzie-
hung beseitigt werden könnte, welche auf dem Wi-
derholungszwang basiert. 
 
Russland setzt fort, wie folgt: 
 

 

 
 
Dass hier, im Russischen Statement, zum wieder-
holten Male darauf hingewiesen wird, dass an-
derswo Menschen (auch) ihrer politischen Meinung 
wegen von Wahlen ausgeschlossen sind, bedarf der 
näheren Erläuterung.  
 
Politischer Wille definiert sich logisch darüber und 
dadurch, Probleme zu lösen, und zwar Probleme 
des Miteinander, des gemeinschaftlichen Lebens 
auf diesem Planeten und/oder Teilen seiner. Auf-
grund der natürlichen Gegebenheiten, die wir dabei 
vorfinden, kann es kaum eine Vielzahl von denkba-
ren (optimalen) Lösungen geben, sondern nur derer 
eine. 
 
Politischer Wille oder solche Meinung kann daher 
nicht derart differenziert sein, wie dies hier den An-
schein erwecken möchte. Was mitunter differenziert 

http://www.undocs.org/A/C.3/334
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ist, ist die Fähigkeit, politisch zu denken, nämlich 
durch Traumatisierung, hervorgerufen durch den 
Wiederholungszwang der Eltern. 
 
Belgien kam sodann derart zu Wort: 
 

 
 
Wir halten diese Ausführungen, im Lichte des bisher 
Gesagten, für nicht des Kommentars bedürftig. 
 
Sodann sprach Uruguay, wie folgt: 
 

 
63 Siehe www.undocs.org/A/C.3/335  

64 Nämlich: 

 
65 https://ahlambauer.wordpress.com/2016/01/12/der-begriff-der-meinung-im-lichte-des-artikels-10-der-europaeischen-menschenrechtscharta-oder-

umgekehrt/  

 

 
 
Zumal dieser Vorschlag63 sich nicht durchgesetzt 
hat, wird er hier zwar zitiert, aber nicht näher kom-
mentiert; er lautet, wie unten64 folgt. 
 
Dazu führte Uruguay noch näher aus, was folgt: 
 

 
 
Erwähnt werden sollte hier nur, dass auch die Ver-
fassung nichts in Stein Gemeißeltes, sondern abän-
derlich ist. Was aber den Punkt 3. im vorigen Zitat 
angeht, soll, abgesehen vom dazu gerade vorhin 
Ausgeführten, noch auf unsere Arbeit65 zum Men-
schenrecht auf freie Meinungsäußerung verwiesen 
werden, in der wir herausgearbeitet haben, dass 
Meinung nichts ist, was bereits als falsch widerlegt 
wurde, sondern einzig (nicht in einem feststehenden 
Urteil gelegene) Sicht auf ein Thema, dessen Lö-
sung noch nicht feststeht. 
 
Sodann führte Bolivien aus, was folgt: 

http://www.undocs.org/A/C.3/335
https://ahlambauer.wordpress.com/2016/01/12/der-begriff-der-meinung-im-lichte-des-artikels-10-der-europaeischen-menschenrechtscharta-oder-umgekehrt/
https://ahlambauer.wordpress.com/2016/01/12/der-begriff-der-meinung-im-lichte-des-artikels-10-der-europaeischen-menschenrechtscharta-oder-umgekehrt/
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Auch hierzu ist bereits genügend gesagt worden. 
 
Sodann kam Haiti wie folgt zu Wort: 
 

 

 

 
Dito. 
 
Sodann meldete sich abermals Guatemala zu Wort: 
 

 
 
Sowie desgleichen Schweden: 
 

 
 
Und auch Belgien: 
 

 

 
 
Ferner Irak, Argentinien und Dänemark: 
 

 
 
Außerdem die UdSSR und Guatemala: 
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Als dritte Sitzung wurde Artikel 19 in der 135. disku-
tiert; dort aber vorwiegend nur mehr über die End-
fassung des der Generalversammlung unterbreite-
ten Entwurfes der UDHR im Dokument A/77766 ab-
gestimmt. Wir sehen daher davon ab, hier noch wei-
ter im Einzelnen auch auf das Protokoll über die 
135. Sitzung des Dritten Komitees einzugehen. 
 
Stattdessen soll im Folgenden noch auf den Text 
und dessen Bedeutung, des Artikels 25 des IC-
CPR67 eingegangen werden. 
 
Zumal, wie oben gezeigt, A/RES/217(III) rechtsver-
bindlichen Charakter als völkerrechtliche Erklärung 
eines universellen kollektiven Spruchkörpers (der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen) hat 
und in ihr Menschenrechte in der Form von völker-
rechtlichen Grundsätzen formuliert und verankert 
sind, ist klar, dass der ICCPR auf der Grundlage der 
UDHR auszulegen ist, sofern aus ihm oder seinen 
Materialien nicht deutlich hervorgeht, dass  davon 
abgewichen werden sollte und solche Abweichung 
zulässig erscheint. 
 
Artikel 25 ICCPR68 lautet: 
 

 
 
Bzw. in seiner französischen Fassung: 
 

 
 
In chronologischer Reihenfolge finden wir zu Eng-
lisch citizen, was folgt: 

 
66 Siehe www.undocs.org/A/777  

67 International Covenant on civil and political rights. 

68 Siehe diesen insgesamt in A/RES/2200(XXI); www.undocs.org/A/RES/2200(XXI)  

69 A copious dictionary, London (1664); http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10522996_00063.html  

70 IV, 1018; https://archive.org/stream/centurydictipt400whituoft#page/1018/mode/1up  

 
Bei GOULDMAN69: 
 

 
 
Bei WHITNEY70: 
 

 

http://www.undocs.org/A/777
http://www.undocs.org/A/RES/2200(XXI)
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10522996_00063.html
https://archive.org/stream/centurydictipt400whituoft#page/1018/mode/1up
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Und bei FOWLER71: 
 

 
 
Was die Sache noch bei Weitem mehr verdeutlicht, 
ist das Französische, in dem wir zu citoyen ebenfalls 
chronologisch finden, was folgt: 
 
Bei ALEMBERT/DIDEROT72 : 
 

 

 
71 The concise Oxford dictionary of current English, Oxford (1919), I, 148; https://archive.org/stream/con00ciseoxforddicfowlrich#page/148/mode/1up  

72 Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris (1753), III, 488 ; https://archive.org/stream/encyclop-

dieoud03alem#page/488/mode/1up  

 

 

https://archive.org/stream/con00ciseoxforddicfowlrich#page/148/mode/1up
https://archive.org/stream/encyclopdieoud03alem#page/488/mode/1up
https://archive.org/stream/encyclopdieoud03alem#page/488/mode/1up
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73 Dictionnaire, (1879), I, 317; https://archive.org/stream/dictionnaire187901acad#page/317/mode/1up  

74 La grande encyclopédie, Paris (19 ??), XI, 497 ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k246469/f507.image  

75 https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377013071 

 
 
Bei ACADEMIE FRANÇAISE73: 
 

 
 
Und schließlich bei DREYFUS74, wes betreffs wir, was 
das Jahr der Erscheinung dieser Enzyklopädie an-
geht, auf den Bibliothekseintrag75 der Französi-
schen Nationalbibliothek verweisen müssen, aus 
dem sich ergibt, dass sie jedenfalls im, wie zu ver-
muten steht: frühen, 20. Jahrhundert erschien, was 
folgt: 
 

 

https://archive.org/stream/dictionnaire187901acad#page/317/mode/1up
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k246469/f507.image
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377013071
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Zumindest im Französischen trägt der Begriff des ci-
toyen somit das Wahlrecht in sich (Wahlberechtig-
ter); auch im Englischen der neueren Zeit bedeutet 
citizen überdies Staatsbürger. 
 
Indem Artikel 25 (in beiden Sprachfassungen) in sei-
nem Eingang citizen (bzw. citoyen) und am Ende 
seines Absatzes b) elector verwendet, wird klar, 
dass nicht Wahlberechtigter gemeint sein kann, 
denn andernfalls hätte in Absatz b) nicht das ein-
schränkende elector gesetzt werden müssen, son-
dern erneut mit citizen vorliebgenommen werden 
können. 
 
Indem nun beide Sprachfassungen im jeweiligen 
Eingangsteil des ersten Satzes des Artikels 25 ne-
ben der Forderung des Rechts auch jene der Mög-
lichkeit (opportunity; possibilité) leisten, dabei aber 
zugleich Einschränkungen einzig wegen der im Ar-
tikel 2 aufgezählten Merkmale für unzulässig erklä-
ren, erhellt, dass mit der Möglichkeit nicht zwingend 
gemeint sein muss, dass jeder Entwicklungsstaat je-
dem seiner Staatsangehörigen, der im tiefsten 
Dschungel lebt, die Möglichkeit zur Wahl einräumen 
muss, wenn dies auf unüberbrückbare oder unzu-
mutbar überbrückbare Schwierigkeiten technischer 
Art stößt. Sähe man dies 1968 (!) anders, wären alle 
Wahlen, bei denen solche Möglichkeit nicht allen zu-
rückgezogen lebenden Naturvölkern eingeräumt 
worden wäre, null und nichtig gewesen. Dass fort-
während danach zu streben ist, dieses Einzugsge-
biet zu erweitern, versteht sich von selbst, ändert 
daran aber nichts. 
 
Die Möglichkeit kann sich also nur auf solche citi-
zens und citoyens beziehen, die sich in einem Ein-
zugsgebiet befinden, das die Einräumung derselben 
machbar erscheinen lässt. Damit zeitigt die Möglich-
keit Rückwirkungen auf die Bedeutung der beiden 

 
76 Wie etwa in Österreich jene, wie wir sie in unserer Zweiten Klageänderung an den Verfassungsgerichtshof vom 20. März 2017 betreffs des Bundes-

präsidenten der Republik Österreich dargelegt haben, und welche gemäß Artikel I § 15 V-ÜG 1929, BGBl. 393/1929, vorsehen, dass dieser bis 
zur verfassungsgemäßen Regelung des Ständerates nicht durch Wahl, sondern durch Würde und eigen-initiative Amtsergreifung zu bestimmen 
ist. https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjgvx68YEDtUFzmZxjSQ, 15f; sowie die Beilagen hierzu https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgvx-
DW3pMR4SY8UM8w.  

vorzitierten Begriffe. Mit citizen kann daher in Anleh-
nung an GOULDMAN nur jemand gemeint sein, der 
im technologischen Einzugsgebiet der Regierung 
sich aufhält, welche die Wahlen zu organisieren hat. 
Dieser jemand braucht daher nicht notwendiger 
weise Staatsangehöriger des Landes zu sein, wel-
ches von dieser Regierung verwaltet wird.  
 
Analoges gilt demnach für die französische Fas-
sung, in welcher, das citoyen mit Wahlberechtigtem 
zu übersetzen, keinen Sinn ergäbe, weil dann die 
Anordnung des Artikels, dass ihm Rechte zustehen, 
sich von selbst verstünde. Auch Staatsbürger schei-
det aber aus den zuvor für das Englische angeführ-
ten Gründen aus. Auch im Französischen ist, ange-
sichts dessen Verweises auf den römisch-rechtli-
chen Begriff des Stadt-Bürgers genügend Spiel-
raum für eine entsprechende und passende Auffas-
sung des citoyen. Das Alte Rom war selbst bloß 
Stadt, seine Angehörigen also Städter mit politi-
schen Rechten. Diese Rechteposition hing daher 
eng mit der Nähe zur städtischen Infrastruktur, mit 
dem Leben in ihr zusammen. 
 
Gleiches bringt Artikel 25 mit dem citoyen zum Aus-
druck, obschon, wie gesagt, die Regierung die 
Pflicht trifft, die Wahltechnologie zum Berechtigten 
zu bringen bzw. nach Kräften dafür zu sorgen, dass 
der Mangel an Möglichkeit nicht das Recht aushöhlt. 
 
Indem Absatz b) nunmehr von conduct of public af-
fairs spricht, ist letztgültig klargestellt, dass mit di-
rectly (auch in der UDHR schon) weder Referenda 
noch Plebiszite, sondern eigen-initiative, direkte 
Teilnahme an den Regierungsgeschäften im Sinne 
deren Übernahme gemeint ist, in welch selbe Rich-
tung auch das französische direction des affaires 
publiques geht. Zwar ist unter beide sprachlichen 
Begriffe durchaus theoretisch auch die Teilnahme 
an der Gesetzgebung durch ein Plebiszit subsu-
mierbar, doch kann auch hierzu auf das oben be-
reits zur Notwendigkeit einer Regierung Ausge-
führte verwiesen werden, eine welche hier, im IC-
CPR, durch das to be elected bzw. d’être élu im Ab-
satz b) des Artikels 25 zum Ausdruck kommt. Damit 
schrumpft das Recht auf direkte Teilhabe an der Re-
gierung, mangels verfassungsrechtlicher Vorschrif-
ten76, die anderes vorkehrten, auf Notstandssituati-
onen. 

https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjgvx68YEDtUFzmZxjSQ
https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgvx-DW3pMR4SY8UM8w
https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgvx-DW3pMR4SY8UM8w
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Indem im Absatz a) bei den representatives nun-
mehr das his beseitigt ist, erhellt, dass auch Fremde 
wahlberechtigt sind und von Gewählten bei deren 
Regierungstätigkeit völkerrechtskonform zu berück-
sichtigen sind. 
 
Die im Absatz b) aufgelisteten Attribute der Wahlen 
wurden oben bereits hinlänglich diskutiert. 
 
Neu ist hier, gegenüber der Textierung in der 
UDHR, dass nunmehr die Rede vom Willen der 
Wähler ist. Indem die Stimmgewichtung nach Artikel 
25 ICCPR eine Selbstverständlichkeit zu sein hat, 
besteht auch hier keine Schwierigkeit, diesen Willen 
ausschlaggebend mit jenem hauptsächlich zu defi-
nieren, welcher derjenige der Hohen Intelligenz ist. 
 
Eine der Bestimmung des Artikels 29 UDHR ana-
loge Regelung ist dem ICCPR fremd, hingegen lau-
tet Artikel 4 ICCPR zwar: 

 

, 
 
doch stell er einzig auf Notsituationen ab. 
 
Was aber die Stimmgewichtung möglich macht, ist 
Artikel 25 ICCPR selbst, indem er implizit davon 
spricht, dass lediglich unreasonable restrictions un-
zulässig sind, denn indem er die in ihm verbürgten 
Rechte bloß ohne unreasonable restrictions ver-
brieft, stellt er e contrario klar, dass reasonable 
restrictions zulässig sind.  
 
Eine Gewichtung der politischen Stimme ist aber, 
wie oben bewiesen, alles andere als unvernünftig 
oder unangebracht. 


